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Beschluss des Akademischen Senats zur regelmakigen Teilnahme

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

der Akademische Senat der Freien Universitit hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember
20049 beschlossen, dass die Bestimmungen der Satzung fiir Allgemeine Prifungsangele-
genheiten (SfAP) vom 4. Juli 2001 und 17. April 2002 (FU-Mitteilungen 15/200z2) in der
Fassung der Dritten Anderungsordnung vorn 13. Marz 2006 (FU-Mitteilungen 27/2006)
nicht angewandt werden sollen, soweit sie die regelm@Rige Teilnahme in Lehrveranstal-
tungen modularisierter Studienangebote betreffen”. An deren Stelle soll im Wesenthi-
chen Folgendes gelten:

e  Abweichend von der Regelung gemif § 13 Abs. 5 Satz 1 STAP soll die regelmifige
Teilnahme dem vorgenannten Beschluss zufolge nicht zur Voraussetzung fiir den
erfolgreichen Modulabschluss gemacht werden.

s Soweit eine Lehrkraft die Notwendigkeit der regelmiigen Teilnahme als Voraus-
setzung fiir den Modulerfolg fiir unabweisbar erachtet, darf sie weiterhin die Be-
stimmungen der SfAP tiber die regelmifige Teilnahme anwenden. In diesem Fall
soll der Lehrkraft anheimgestellt werden, eine niedrigere Mindestquote fiir die re-
gelmiBige Teilnahme als die in § 13 Abs. 4 Satz 2 SfAP vorgesehenen 85 % der fiir
eine Lehrveranstaltung vorgesehenen Prisenzstudienzeit zu veranschlagen.

. Der Beschluss soll auch auf modularisierte Studiengiinge, die mit einem Staatsex-
amen abschlieRen, angewandt werden, soweit héherrangiges Recht nicht entge-
gensteht.

Der vorgenannte Beschluss des Akademischen Senats ist zwischenzeitlich bereits auf
vielfiltige Weise kommuniziert worden. Es ist davon auszugehen, dass sowohl Studie-
rende als auch Lehrkrifte im Vertrauen hierauf bereits in erheblichem Umfang entspre-
chende Dispositionen getroffen haben. Sofern nicht der Beschluss aufgehoben oder ge-
dndert oder die Anwesenheit in Lehrveranstaltungen durch Satzung geregelt wird, kann

" Der Beschluss des Akademischen Senats und der Wortlaut der betroffenen Regelungen der SFAP sind diesem Schreiben
beigefiigt.
Seite 1von 2


Windows Vista
Textfeld
Anschreiben des Präsidiums zur Mitteilung des AS-Beschlusses vom 16.12.09 zur regelmäßigen
Teilnahme. Das Anschreiben ist sachlich nicht an allen Stellen korrekt. Der eigentliche Beschluss
ist im Wortlaut beigefügt.


fiir das laufende Wintersemester 200g/10 dem Inhalt des Beschlusses entsprechend ver-
fahren werden.

Fiir die Arbeit mit dem Priiffungsverwaltungssystem Campus Management werden die
Lehrenden um Beachtung folgender Verfahrensweise gebeten: In CM muss die regel-
maige und die akiive Teilnahme durch die Lehrenden bestitigt werden, weil sonst kein
Modulabschluss generiert wird. Wird von Lehrenden die regelmilige Teilnahme nicht
fiir erforderlich gehalten, muss die regelmifige und die aktive Teilnahme durch die Leh-
renden bestitigt werden, sofern die Priifungsteistung erbracht wurde

Mit freundlichen Griifen

Univ.-Prof. Dr. Ursula Lehmkuhl
Erste Vizeprisidentin
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Auszug aus dem noch nicht freigegebenen Protokell der 665, Sitzung des
Akademischen Senats vom 16.12.2009

Zu TOP 5: ,Uberarbeitung von Bachelor, Master und Allgemeiner
Berufsvorbereitung" wurde mit 1 Enthaltung beschlossen:

» 1. AuBeranwendungssetzung

Die Besltimmungen von § 13 der Satzung fir Allgemeine Prilfungsangelegenheiten
(SFAF) in der Fassung der Dritten Ordnung zur Anderung der STAP vemn 13. Mérz 2006
(FU-Mitteilungen Nr. 27/2008), die die regelméfiige Teilnahme an Lehrveranstaitungen in
Studiengangen gemafl § 1 3. 2 SfAP belreffen, werden mit sofortiger Wirkung befristet
for das Wintersemester 2005/2010 aufler Anwendung gesetzt. Die Geltungsdatier dieses
Beschlusses verldngert sich um jeweils ein Semester, sofern der Akademische Senat
keine Neufassung der SfAP erfdsst oder ein abweichender Beschluss gefasst wird.

Die in § 13 Abs. 9 S. 2 SfAP zum Bestehen der Prifung vergesehenen Leistungen
erfordern den Nachweis der regelmafiigen Teilnahme nicht. Die Leistungspunkie werden
gemall § 13 Abs. 5 8, 1 SfAP ohne den Nachweis der regeimaligen Teilnahme nach §
13 Abs. 4 STAP bescheinigt.

2. Umsetzung im Campusmanagement-System

Das Campusmanagement-Systern ist entsprechend der Vorgabe von Punkt 1 dieses
Beschlusses anzupassen: Die Bestdligung der regelméfigen Teilnahme wird als
Voraussetzung zum erfolgreichen Modufabschluss im Campusmanagement nicht
verlangl. Eine Bestétigung der regeiméBigen Teilnahme durch die jeweiligen Lehrkréfte
entfallt.

Kann inshesondere aus technischen oder organisatorischen Grilnden die Umsteliung des
Campusmanagement-Systems nicht erfolgen, wird die regelmafiige Teilnahme durch die
fewelligen Lehrkrifte bestéligt, chne dass eine Uberprifung der regelméfiigen Teiinahme
erfoigt.

3. Anwesenheitskontrollen

Die Noitwendigkeit von allen Formen der mittelbaren und unmitfelbaren
Anwesenheitskontrolle, insbesondere durch Anwesenheitslisten, entfallt. Damit wird auf
die Durchfithrung von Anwesenheilskonirolien, die dem Nachweis der regelmafigen
Tailnahme im Sinne der Studienordnungen dienen, verzichlet.

4. Ausnahmefilie

in Lehrveranstaltungen von Studiengdngen gemaf § 1 S. 2 SfAP, in denen die
Notwendigkeif filr eine regelméfige Teilnahme nach Ansicht der jeweiligen Lehrkraft
unabweisbar ist, kann die jeweilige Lehrkraft  hinsichflich der Bestimmungen zur
regelméfBigen Teilnahme weiterhin geméal § 13 SfAP verfahren. Die jeweilige Lehrkraft
kann in diesem Fall auch eine Unterschreitung von der derzeiligen
Mindesfteinahmequote von 85% vorsehen. In diesen Fallen ist in der Regel jedoch von
Anwesenheitskonlrollen, insbesondere durch Anwesenheifslisten oder -tests, abzusehen.
Die jeweilige Lehrkraft hat aufgrund entsprechender Absprachen zu Beginn der
Lehrveranstaltung durch organisatorische Malnahmen dafir Sorge zu tragen, dass den
Studierenden erméglicht wird, den Nachweis der regeiméaBigen Teilnahme zu fithren.

5. Anwendung auf andere Studiengdnge als die des § 1 8. 2 STAP

Soweif keine anderen Vorschriften entgegensfehen, sind die Punkte 1 bis 4 dieses
Beschiusses auch in Studiengéngen gem. § 1 S. 3 SfAP anzuwenden,
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6. Auftrége fiir das Prdsidium

a} Das Prasidium wird mif der Umsetzung der Punkte 1 bis 5 dieses Beschiusses
beaufiragl. Insbesondere sind die Dekanate, die Leitungen der Zentralinstitute und
Gemeinsamer Kommissionen und die Leitung der Zentraleinrichtung Sprachenzentrum
mit der Bitte um Unterrichtung aller Lehrkréfte von diesem Beschiuss unverziglich in
Kenntnis zu setzen.

by Das Prasidium wird beaufiragt bei der Neufassung der Satzung filr Allgemeine
Prilfungsangelegenheifen insbesondere die Punkle 1 bis & dieses Beschiusses zu
beriicksichtigen und nach Steflungnahme der Kommission fiir Lehrangelegenheiten dem
Akademischen Senat zum Erlass vorzulegen.

¢) Das Prasidium wird beauftragt, bei der Erarbeitung von Neufassungen der Ordnungen
der einzelnen Sludiengdnge in den Fachbereichen und Zentralinstitulen sowie der
Ordnungen des Studienbereichs Aflgemeinen Berufsvorbereitung auf die Beachtung der
Punicte 1 bis 5§ hinzuwirken.”
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